
1.Beiblntt Beiblatt zur Par1nmentskorrespondaazj 12~Dczem~er 1951. 

363/3 Anfrage 

der Abg. lt Cl. 0 h u n z e, P r i n k e t Goi 8 8 1 i n ger und Genossen 
an den Bundesminister fUr Justiz, 
betreffend die Delogierung von Untermietern ohne vorherige Vcrsttludigung • 

... _--.... 
GcmtlSI Besoheid des Magist~ates der·Stadt Wien U.Abt.50, Zahl 4537/ 

61/ID/B vom 9.0ktobQr 1951, wurde ein Wohnungstausoh zwisohen Johann Beidl 
\Uld i'horcail.\ Tietze; Wien, XIII., 'Leopold Miillcrgnsso 9/1, mit der a.usdrüok­
lichen Bestimmung genehmigt, dass der Untermieter Joset Grnsslor mit Gattin 
und Kind \Te1terhi~ in .der Tnusohwohnung verbleibe. 

Am 19.Novcmber 1951. kn!J1 JOBot Grassler, Strnssenbah11er bei der Gemeinde 

Wien, gegen 2 Uhr nnohmittag vom Dienst. Vor dem Ha.us stand ein Mal>elwagcn, 
und GrHsslcr musste feststellen, dass seine Möbel verladen wurden. D~ Unter­
mieter JOlet Gräss1er war niemals ein Deloglerungsbesoheid Bugeste11t worden 
und F:&.-nu Tietze hatte gegen ihn keine Delogierungsklage eingereioht • ..:\ls Herr 
Grässlor den run7csenden Geriohtsbeamten um Aufklä~lg ersuohte, antuo~tet~ 
dieser, er h~be nur einen Auftrag nU$zuführen. 

Da. ea sioh hier um einen Eingriff in die pl'ivo.ten Rcoht.c emee 
Sto.ntsbürgers handelt und da es dem gesunden Reohtsempfinden widersprioht, 
dnas eine Delogierung ohne vorherige Verst~digung des zu Delogierenden VO~· 
nommen wird, riohten die gefertigten Abgeordneten an den Herrn Bundesmillis ti;:,.· 
fill' .Justiz die 

Anfrage: 

a) Ist der Herr Bundesminister für Justiz bereit, eine Untersuoh~ng 
gegen jene Personen einzuleiten, \Telche den ausdrüokliohen und verpflioh­
tenden Bescheid des l~gistrates der Stadt Wien missa9htet haben? 

b) Ist der Herr Bundesminister für Justiz bereit, die Geriohte anzu­
weisen. dass DelogierunGen nur dann vorgenommen werden dürfen, U01U1 de:&.- zu 
Delogiorende 'Vorher durch einen Geriohtsbesoheid in Kenntnis gesetzt wurde? 

0) Ist der Herr Justiz,minister bereit. die Geriohte anzuweisen, dass 
Dologierungen n\\r in Gegenwart des Wohnurigsinhabera oder einer von ihm 
bevol~ohtigt~n Person durchgeführt werden? 

~ .... -.-.-.-... 
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